
    Der Gesetzentwurf 
Gesetz zum mittelfristigen Ausstieg aus der Braunkohleförderung in Brandenburg   
    vom……...2009 
 
Art. 1: § 3 des Landesplanungsgesetzes und Vorschaltgesetzes zum 
Landesentwicklungsprogramm für das Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Landesplanungsgesetz – BbgLPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 
2002 (GVBl. I 2003 S. 9), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I 
S. 96)) wird wie folgt geändert:   
 
1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
a) Nach der Nummer 12 wird folgende Nummer 13 eingefügt:  
»13. Die obertägige Gewinnung von Braunkohle ist ausschließlich in den  
– in der Verordnung über die in der Verordnung über den Braunkohleplan Tagebau Cottbus-
Nord vom 18. Juli 2006 (GVBl. II 2006 S. 369)  
– in der Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde vom 5. Dezember 
2002 (GVBl. III 2002 S. 689) und  
– in der Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd, räumlicher 
Teilabschnitt I vom 21. Juni 2004 (GVBl. II 2004 S. 614) festgelegten Abbaugrenzen 
zulässig.«  
 
b) Die bisherigen Nummern 13 bis 15 werden Nummern 14 bis 16.  
c) In der Nummer 15 (neu) wird Satz 2 wie folgt gefasst:  
»Die Revitalisierungs- und Entwicklungsbemühungen von Gemeinden für Siedlungen, die 
durch den Braunkohleabbau ehemals zur Umsiedlung vorgesehen waren, sind zu 
unterstützen.«   
 
2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
»(2) Die in Absatz 1 enthaltenen Ziele mit Ausnahme der Ziele der Nummern 13 und 15 
gelten nur so lange fort, bis sie durch Wirksamwerden entsprechender oder 
widersprechender Ziele in den gemeinsamen Landesentwicklungsplänen nach Artikel 8 des 
Landesplanungsvertrages ersetzt werden. Entsprechendes gilt für die Anlagen 1 bis 3 des 
Gesetzes. Pläne und Programme, die dem in Nummer 13 des Absatzes 1 genannten Ziel 
widersprechen, sind unzulässig.«   
 
Art. 2: Dem § 8 des Gesetzes über die Errichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit und zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Verwaltungsgerichtsgesetz – BbgVwGG - vom 22. November 1996 (GVBl. I S. 317) geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 281) wird folgender Absatz 
angefügt: »(4) Jeder Einwohner und jede nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes des 
Bundes anerkannte Vereinigung mit Sitz im Land Brandenburg kann, ohne eine Verletzung 
eigener Rechte geltend zu machen, gegen behördliche Entscheidungen und Pläne, die 
entgegen § 3 Abs.1 Nr. 13. BbgLPlG die obertägige Gewinnung von Braunkohle zulassen 
oder die planerischen Voraussetzungen schaffen vor dem zuständigen Verwaltungsgericht 
vorgehen.«   
 
Art. 3: Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz zur Förderung der Braunkohle im 
Land Brandenburg vom 7. Juli 1997 (GVBl. I S. 72) aufgehoben.   
 
Art. 4: Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 


